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LESERBRIEF M

Was ist für Sie die
Spitex, Herr Dr. Geser?

Schauplatz spitex Nr. 5/96

Fünf Punkte verlangen Klärung
1. Professionalität kontra

gemeinnützige Spitexeinsätze

In Ihrem Artikel fordern Sie von der
Spitex einerseits mehr gemeinnützige
Arbeit, andrerseits mehr Professionalität.

«Einem geschenkten Gaul schaut

man nicht ins Maul». Mit andern Worten:

Entweder zahlt man für geforderte

Leistung einen angemessenen Lohn
oder man nimmt kritiklos entgegen,
was der andere zu geben bereit ist. Den
Fünfer und das Weggli kann man auch

von Spitex nicht erwarten.
Hier prallen sehr gegensätzliche Interessen

aufeinander. Dass die Zielgruppe
für diese gemeinnützige Arbeit

vorallem die Frauen sind, ist mit der
angestrebten Gleichstellung nicht dek-
kungsgleich.

2. Rechnungen zwischen
Fr. lO'OOO.- bis 15'000.- pro
Monat pro Patient

Dieser Vorwurf ist nicht transparent und
deshalb unfair. Erläutern Sie uns, wie
sich solche Beträge zusammensetzen.
Eine so intensive Pflege zu Hause wird
höchstens bei einem Sterbenden geleistet

und dies nur während einer absehbar

kurzen Zeitdauer.
Zum Vorwurf der zweistündigen täglichen

Bäder: Eine Leistung wird ja
immer infolge einer Krankheit oder
Behinderung erbracht. Ich könnte mir
vorstellen, dass im Falle von Hautproblemen

ein tägliches Bad während
einer bestimmten Zeit angebracht ist und

der Patient nicht allein gelassen werden
kann. Sicher wird die Mitarbeiterin die
Zwischenzeit nutzen; auf der Rechnung

wird jedoch das Bad erwähnt
sein. Ich kann verstehen, dass es für Sie
oft schwierig ist, diese Rechnungsinhalte

zu interpretieren. Doch finde ich
es dennoch nicht gerechtfertigt, diesen
Vorwurf so leichtfertig anzubringen.

3. Misstrauen gegenüber Spitex
angebracht?

Ihre Äusserungen bezüglich Misstrauen

und der «ins Wanken geratenen
Vertrauensbasis» sind unprofessionell
emotional. Wo Menschen arbeiten,
passieren Fehler. Werden solche
entdeckt, müssen sie bereinigt werden.

4. Nachbarschaftshilfe und der
Sozialstaat

Jede neue Sozialleistung verdrängt ein
Stück dieser gemeinnützig,
ethischzwischenmenschlichen Komponenten
und dies können auch wir von Spitex
nicht verhindern. Den Missbrauch
finden wir überall, denken wir doch an
die Arbeitslosenversicherung.

5. Kosteneinsparungen im
Gesundheitswesen durch Spitex

Wir sind uns beide einig, im
Gesundheitswesen muss gespart werden.
Beim Einführen von Sparmassnahmen
ist es ganz normal, dass möglicherweise

zuerst Mehrkosten entstehen.
Entschliesst sich mein Mann, künftig
mit dem Zug statt mit dem Auto zur
Arbeit zu fahren, muss er sich zuerst einen
warmen Mantel, geeignete Schuhe, ein
Abo etc. anschaffen. Er muss also
zuerst Geld in die Hand nehmen, bevor er
auch nur einen Rappen gespart hat.

Will er dann sein Auto verkaufen, so
merkt er, dass es viel an Wert einge-
büsst hat. Deshalb entscheidet er sich,
das Auto für den Freizeitbedarf zu
behalten. Die Kosten für Versicherungen,
Gebühren und Unterhalt sind hoch,
doch daran hat er sich gewöhnt. Steigen

jedoch die Preise im öffentlichen
Verkehr, so findet er dies unerhört.
In einer ähnlichen Situation steckt unser

Gesundheitswesen. Spitäler und
Arztpraxen sind Institutionen, welche
man kaum hinterfragt. An die hohen
Kosten hat man sich gewöhnt.
Mit der Einführung von Spitex wollte
man sparen und merkt jetzt plötzlich,
dass es auch etwas kostet. Für den Aufbau

und die Professionalisierung von
Spitex muss zuerst einmal Geld in die
Hand genommen werden und darüber
erschrecken wir. Ich bin überzeugt,
wenn alle Bereiche des Gesundheitswesens

so kritisch unter die Lupe
genommen würden wie Spitex, sähe es
auf der Kostenseite anders aus. Als
ehemalige Lehrerin (Staatsangestellte)
kenne ich die Mechanismen nur zu
gut; am Ende des Jahres werden noch
nicht dringliche (unnötige) Anschaffungen

getätigt, um das Budget
auszuschöpfen, damit es künftig nicht
gekürzt wird.
Gemäss dem Bericht der Arbeitsgruppe

Schweizer Gesundheitswesen
(ASG) beliefen sich die Kosten im
Gesundheitswesen 1996 auf rund 40 Mrd.
Fr. Allein die Verwaltungskosten der
Krankenkassen beliefen sich im letzten

Jahr auf zwei Milliarden Franken
(5% und haben sich in den letzten
fünf Jahren verdoppelt!

Ursula Bischofberger,
Vizepräsidentin der
Spitex Kyburg- Weisslingen
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